
 

 

 

 

 

  1/6 

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Punkt 12 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 
auszuschließen 

− 

− 
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− 

− 

− 

− 

− 

− 

(1) Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
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(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt zwanzig Prozent des Grundkapitals nicht 
überschreiten 

(3) Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
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(4) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen 
würde 

(5) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn die neuen Aktien im Rahmen von 
Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft oder Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens 
oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden sollen 
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(6) Ausschluss des Bezugsrechts zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren 
Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von 
Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendividende, sogenannte 
Scrip Dividend) 

(7) Ausnutzung der Ermächtigung und Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 
insgesamt zwanzig Prozent des Grundkapitals 
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